
Über Entkriminalisierung zu reden, ist
aus mehreren Gründen nicht gerade
einfach. Zunächst steht mit dem Be-
griff der Entkriminalisierung ein

sehr komplexes Gebilde zur Debatte. Es lassen
sich einzelne Momente herausgreifen, zum Bei-
spiel Entkriminalisierung(en) durch einschrän-
kende Gesetzesauslegung. Sind in einem be-
stimmten Diskussions- oder Literaturbeitrag
andere Ansatzpunkte gemeint, etwa die Entkri-
minalisierung durch die gesetzgebenden Kör-
perschaften, ergeben sich leicht Mißverständnis-
se. Entsprechendes gilt hinsichtlich des
Ausmaßes, ob Delikte gänzlich „verschwinden“
oder „nur“ außerstrafrechtlich sanktioniert wer-
den sollen. Darüber hinaus werden mit dem Be-
griff der Entkriminalisierung oft große Hoffnun-
gen im Sinne einer humaneren, weniger
punitiven Welt1 – und leider häufig zugleich
auch Illusionen – verbunden.

Entkriminalisierung als „negativer“, auf eine
Aufhebung gerichteter, Prozeß setzt eine vorhe-
rige Kriminalisierung voraus. Kriminalisierung
und Entkriminalisierung gehören, was mitunter
übersehen wird, thematisch zusammen, enthal-
ten eine einheitliche Fragestellung. Unsere
Überlegungen müssen daher Prozesse der ge-
scheiterten Kriminalisierung, also der Nichtkri-
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minalisierung, der gelungenen Kriminalisierung
als auch der erfolglosen oder erfolgreichen Ent-
kriminalisierung, der Aufhebung, Verringerung
oder Begrenzung vorausgegangener Kriminali-
sierung, gleichermaßen in den Blick nehmen.

Wissenschaft und Wissenschaftler suchen da-
bei nach Gesetzmäßigkeiten. Sie können unter
zwei verschiedenen Gesichtspunkten formuliert
werden: unter empirisch-erfahrungswissen-
schaftlichen oder aber unter normativ-sollens-
wissenschaftlichen Aspekten. Einmal geht es
um die Erfassung tatsächlicher Vorgänge, dar-
um, wie und wann in der Realität, im erfahrba-
ren Leben, kriminalisiert wird. Das andere Mal
steht ein sozialgestalterisches Ideal in Frage:
Wie und wann soll oder sollte kriminalisiert
werden?

So vielschichtig, wie der Prozeß der Krimina-
lisierung angelegt ist, so mannigfaltig stellen
sich die denkbaren Möglichkeiten für den actus
contrarius, die Entkriminalisierung, dar. Das
eine Ende bilden die gesellschaftlichen Pro-
blemdefinitionen und die daran anschließenden
Gesetzesformeln, den anderen Pol markieren
einzelne Geschehnisse, die erst einmal als im
Sinne der gesetzlichen Definition einschlägig
wahrgenommen werden müssen. Anzeige- und
Anzeigeaufnahmeverhalten hängen dabei von

personellen und sächlichen Bedingungen eben-
so ab wie von der jeweiligen, nach Lage unter-
schiedlichen, Verteilung der Subsumtions- und
Beschwerdemacht.

Es gibt folglich nicht nur gesetzlich oder in-
terpretativ abstrakte Entkriminalisierungen, son-
dern ebenso auf Einzelfälle bezogene faktisch
konkrete Entkriminalisierungen. Die Entkrimi-
nalisierungsdiskussion hingegen wird oft auf die
gesetzliche Seite beschränkt2 beziehungsweise
verkürzt. Dort unterscheidet man zumeist Ent-
kriminalisierungen im materiellen Strafrecht,
insbesondere die Verringerung der Tatbestände
des Besonderen Teils und des Nebenstrafrechts.
Zum materiellen Recht gehören ferner die
Rechtsfolgen, deren Entpönalisierung gesondert
erfaßt und des weiteren vom Strafverfahren ab-
geschichtet wird.3 Die verfahrensbezogene Ent-
kriminalisierung wird inzwischen zumeist als
Diversion bezeichnet, wörtlich Ablenkung (vom
weiteren Verfahren, vor einem Urteil).

Das Erlebnis der Strafrechts„pflege“ in der
Praxis ist für wohl alle Beteiligten und Beob-
achter mit erheblicher Kritik verbunden. Gefor-
dert wird immer wieder etwas Besseres als
Strafrecht. Und damit stünden wir recht unver-
mittelt vor der Frage: Entkriminalisierung – und
was dann? Doch ganz so schnell möchte ich
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nicht voraneilen. Die Schwächen strafrechtli-
cher Regelungen sind freilich unübersehbar ge-
worden und nötigen Zweifel an der Legitimati-
on des Strafrechts geradezu auf. Die bisherigen
spezial- und generalpräventiven Rechtfertigun-
gen werden bekanntlich zunehmend von krimi-
nologischen Befunden zur Sanktionsforschung
und zur Mehrfachauffälligkeit erschüttert oder
sogar widerlegt.4 Und angesichts der allseits be-
tonten Notwendigkeit kommunikativer und auf
Verständigung und Ausgleich bedachter Verfah-
ren erscheint gewaltsames Handeln, selbst wenn
es vom übergeordneten Staat verübt wird, nicht
als vorbildlich oder gar modellhaft, zumal Staa-
ten ihre Macht überwiegend gegenüber den so-
zial Schwachen und Randständigen zu demon-
strieren pflegen.

Warum nun aber soll die Forderung nach Ent-
kriminalisierung leicht unrealistische, illusionä-
re Züge tragen? Die Antwort: Weil die gesell-
schaftlichen Bedürfnisse nach Kriminalität sehr
erheblich sind. Wir haben es mit einer starken
und hartnäckigen Nachfrage zu tun. Die Krimi-
nalitätsbedürfnisse äußern sich auf mehreren
Ebenen: Die Justiz braucht Kriminalität, die
bürokratisch und routinemäßig abgearbeitet
werden kann; die Medien benötigen Krimina-
lität, die bestimmte sozialpsychologische Funk-
tionen erfüllt5; Moralunternehmer – wie etwa
Kirchen, Gesundheitskämpfer, bestimmte
Emanzipationsgruppen u.a.m. verlangen nach
Kriminalisierungen, die ihre gesellschaftlichen
Ideale kontrastreich verdeutlichen.6 Keiner
möchte seiner Kriminalität verlustig gehen,
selbst wenn sich das Strafrecht aus instrumen-
teller Sicht als ungeeignet herausstellt. Krimina-
lisierungen entwickeln gerade in der gegenwär-
tigen Situation, in der eine Zusammenballung
seinsbedrohlicher Gefahren erlebt wird, eine Art
gesellschaftlichen Zaubers: Sie sind rasch und
allseits „einsetzbar“, rühren nicht an den Hinter-
gründen und Grundproblemen, erwecken den
Eindruck des beherzten Zugriffs und der Tat-
kraft, beruhigen außerdem zumindest kurzfri-
stig. Das Problem ist auf einmal personalisiert
und „handhabbar“.7

Rationale Kriminalisierungslehren, die nor-
mative Aussagen dazu machen, wie und wann
kriminalisiert werden soll, und die sich um den
Begriff des Rechtsguts oder den materiellen
Verbrechensbegriff, eine „soziale Schädlich-
keit“, mühen, haben es schwer, Gehör zu finden.
Entsprechendes trifft für den verfassungsrechtli-
chen Ultima-ratio-Grundsatz zu, demzufolge
das Strafrecht nur das letzte Mittel zum Schutze
besonders wichtiger Güter sein darf, nachdem
sich andere Schutzstrategien als nicht ausrei-
chend herausgestellt haben. Dieses Prinzip wird
am häufigsten abstrakt aufbereitet, fernab der
täglichen Arbeit der Gesetzgebungsorgane. Vom
Verfahren her ist genau festgelegt, wie ein Dieb
zu verfolgen und wie gegen ihn zu verhandeln
ist. Für die Herstellung der betreffenden Verfah-
rensregeln gibt es indessen keine Verfahrensord-

Ideal von Entkriminalisierung(en) weist in die
Richtung einer Verringerung staatlicher Inter-
ventionen. Erstrebt werden weniger Repression,
mehr problemangemessene Zuwendung. Bevor-
zugt werden informelle Strategien. All diese
Zielvorgaben erscheinen über konkret-faktische
Entkriminalisierung weitaus eher erreichbar:
Den Bankkunden geschieht nichts, die Versiche-
rungsgesellschaften verschonen ihre delinquen-

ten Kunden. Beide Male sieht die Alternative
letztlich so aus, daß die Allgemeinheit (Steuer-
zahler, Gesamtheit der Versicherten) belastet
wird. Die anderen in den erwähnten Beispielen
begünstigten Partner der Polizei, der Staatsan-
wälte oder der geschickten Verteidiger kommen
per Saldo gleichfalls mit einem Weniger davon.
Da solche Verschonungen für gewöhnlich nicht
die präventive Lage verschlechtern, wird inso-
fern auch die Allgemeinheit nicht belastet.

Es scheint so, als entstünden oder verschärf-
ten sich die Probleme erst in dem Moment, in
dem Entkriminalisierungen als solche plan-
mäßig und »ex cathedra“ vorbereitet und ins

nung, das Gesetzgebungsverfahren ist nur grob
formal bestimmt. Ein Richter, der sich seine
Entscheidung von einer Partei honorieren läßt,
ist strafbar (s. § 331 Abs. 2 StGB); der Abge-
ordnete dagegen, der für seine Abstimmung
über das zugrunde liegende Gesetz Geld nimmt,
bleibt bislang straffrei. Alles nur ein Versehen?

Lohnend und nötig ist es, den harten Straf-
rechtszugriff „nach unten“ zu lockern und da-
durch dem Ultima-ratio-Grundsatz im Alltag
mehr Beachtung zu schenken. Doch solche
Bemühungen stoßen sich mit den empirischen
Kriminalisierungsbedingungen, beispielsweise
den Interessen der Kaufhäuser (Kaufhausdieb-
stahl) und der Verkehrsbetriebe (Leistungser-
schleichung, § 265 a StGB). Kriminalisierung
und Entkriminalisierung haben offenbar etwas
mit Macht und Herrschaft zu tun. Welchen Stel-
lenwert im Machtgerangel die bessere Einsicht
hat, wann letztere noch zum Zuge kommt, harrt
der weiteren Klärung. Dennoch sind es gerade
und vor allem die empirischen Gesetzmäßigkei-
ten, die in ihrer Gesamtheit für Entkriminalisie-
rung sorgen. Betrachtet man die Fülle der straf-
rechtlichen Verbote und berücksichtigt die
Dunkelfelder, stellt sich die Kriminalisierung als
seltener Ausnahmefall dar. Die Entkriminalisie-
rung ist also schon jetzt die Regel. Bei der Dar-
stellung der Selektivität der Strafverfolgung ist
uns das gegenwärtig, beim Diskurs über Entkri-
minalisierung oft nicht. Entkriminalisiert wird
von Banken, die sich darum mühen, daß
steuerhinterziehende oder Geld „waschende“
Kunden möglichst ungeschoren davonkommen;
entkriminalisiert wird von Versicherungen, die
von einer Strafverfolgung ihrer Kunden nichts
halten; von Polizeibeamten, die ihre Wahrneh-
mungen begrenzen und einen Konflikt, zu dem
sie gerufen werden, erfolgreich entschärfen; von
mit Akten überhäuften Staatsanwälten, die ihre
Erledigungsstrategien immer mehr rationalisie-
ren und durchroutinieren; schließlich von Ver-
teidigern, denen es gelingt, die Schwachstellen
der Justiz im Interesse ihrer Mandanten zu nut-
zen.

Derartige faktische Entkriminalisierungen ge-
schehen wesentlich häufiger als abstrakt-gesetz-
liche.8 Gesetzesänderungen und vor allem ent-
sprechende Pläne lösen zwar oft heftige
Grundsatzdebatten aus. Doch die letztendlichen
Erträge bleiben eher bescheiden. Gesetzliche
Streichungen erfolgen im übrigen nicht selten
erst, nachdem die betreffenden Normen in der
Praxis ihre Akzeptanz als staatliche Strafnor-
men ohnehin verloren haben (Beispiele: Strei-
chung der Delikte Ehebruch, Gotteslästerung,
gewaltlose Homosexualität unter Erwachsenen
– Abtreibung?).

Die Unterscheidung zwischen abstrakt-ge-
setzlicher und konkret-faktischer Entkriminali-
sierung hat Auswirkungen auf das in der Über-
schrift aufgeführte „was dann“ – die viel zu
selten gestellte Frage nach den Auswirkungen
und Konsequenzen. Das regelmäßig angestrebte

▼
So vielschichtig,
wie der Prozeß
der Kriminalisie-
rung angelegt ist,
so mannigfaltig
stellen sich die
denkbaren
Möglichkeiten 
für die Entkrimi-
nalisierung dar.
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Werk gesetzt werden (sollen). Bei weitgehend
leerlaufenden Strafrechtsnormen bringt die
förmliche Entkriminalisierung ohnehin nicht so
viel. Soweit indes vom System her gedacht
wird, liegt die Entwicklung von Alternativen in
der Luft – und es kann sogar zu Kontrollintensi-
vierungen kommen. Die Schwierigkeiten wer-
den in geradezu klassischer Weise aus einem
Papier deutlich, das jüngst für eine Tagung zu
Problemen und Möglichkeiten einer Entkrimi-

nalisierung verfaßt worden ist. Dort hieß es
wörtlich: „Der Wechsel vom Strafrechts- zum
Jugendhilfe- und Gesundheitssystem ist für sich
genommen nicht ausreichend, vielmehr sind in-
nerhalb dieser Systeme neuartige Interventions-
formen zu entwickeln, die für die Konfliktbear-
beitung geeigneter sind.“ Folgt man dem, geht
es nicht nur darum, etwas Bestehendes nutzbar
zu machen. Als Anliegen imponiert vor allem
die Idee, unter einer anderen Überschrift etwas
Neues zu entwickeln (das dann häufig der Reak-
tion im alten System so unähnlich nicht ist). Ein
Lehrbeispiel lieferte hier der Diskussionsent-
wurf eines Jugendhilfegesetzes aus dem Jahre
1973, der einerseits das JGG weitgehend ver-

drängen wollte (§ 11 DE JHG), andererseits
ganz ähnlich wie die alten Weisungen und Auf-
lagen die „Auferlegung besonderer Pflichten“
(§ 49 DE JHG) vorsah, nunmehr allerdings als
Jugendhilfe deklariert. Ähnliche Verlagerungs-
prozesse lassen sich für andere Bereiche identi-
fizieren. Zum Beispiel hat der zivilrechtliche
Schmerzensgeldanspruch die Funktion einer
strafähnlichen „Genugtuung“ (mit)übernom-
men, gerade auch in Fällen, in denen das Straf-
recht – wegen der Privatklageregelung – wenig
greift (vgl. § 374 Abs. 1 Nr. 2 und 4 StPO): hel-
fende oder gar therapeutische Angebote bekom-
men erst die höheren Weihen, wenn sie Straf-
komponenten bergen (s. etwa § 36 Abs. 1
BtMG). In der forensischen Praxis hat derjenige
soziale Trainingskurs die besten Chancen, des-
sen Teilnahme Unannehmlichkeiten mit sich
bringt und das Gegenteil eines Vergnügens be-
deutet. Was schließlich den Wen in die Diversi-
on angeht, müssen zum Teil Vorleistungen er-
bracht werden, vor allem hinsichtlich des
Tatgeschehens (Geständnis gem. § 45 Abs. 3
JGG). Man könnte ferner den ungenügenden
Rechtsschutz anführen, der der begünstigenden
Alternative als Gegengewicht gegenübersteht.

Das Spektrum institutioneller Alternativen ist
eindrucksvoll und weitverzweigt. Deswegen
liegt es weniger nahe, über die Erweiterung der
Interventionsmöglichkeiten nachzudenken.
Nötiger wird es sein, die Schneidigkeit und Ge-
fährlichkeit mancher Alternativen zu erkennen.
Genannt seien lediglich die existentiell gefähr-
denden und mit großen Handlungsfreiräumen
ausgestatteten Regelungen des Ausländerrechts,
die im Ergebnis kriminalrechtliche Milde kon-
terkarieren können – oder die Varianten psy-
chiatrischer Einordnung und Unterbringung.
Auch das auf den ersten Blick vielleicht unver-
dächtige Ordnungswidrigkeitenrecht mit seinen
fixen Bußen und den Erzwingungsinstrumenta-
rien (§ 98 Abs. 2 OWiG – Beugearrest) muß
keine Besserstellung bedeuten.

Schon diese summarischen Überlegungen
führen zu einem recht ernüchternden Ergebnis:
Es gibt eine Fülle von gesetzessystematischen
Alternativen zum Kriminalrecht. Diese Alterna-
tiven reichen vom Ausländerrecht bis hin zum
Zivilrecht. Sie lassen weder strafende Momente
vermissen noch erweisen sie sich von ihren
Auswirkungen hier stets als milder. Wird auf
das Strafrecht verzichtet, verstärkt sich die Ten-
denz zum quasi-punitiven Schlag. Eine geplante
rechtlich-abstrakte Aufhebung von Strafbarkeit
hinterläßt, selbst wenn keine anderen Strafvor-
schriften den frei gewordenen Platz füllen, sel-
ten einen „weißen Fleck“, der dann für privat-
autonome Regelungen offen stünde. Je mehr
strafrechtliche Kontrollverluste als solche
wahrgenommen werden, desto mehr besteht die
Versuchung, diese Verluste durch die Herrich-
tung von Alternativen aufzufangen. Darin liegt
eine Crux der gesamten Entkriminalisierungsde-
batte, die sich gleichsam selbst im Wege steht,

zunehmend mit zunehmender Umsicht und Vor-
sicht.

In dieser Lage scheint mir ein Blick auf dieje-
nigen Mechanismen angezeigt, mit denen Ent-
kriminalisierung schon jetzt und heute faktisch
erreicht wird, „funktioniert“. Erinnern wir uns
insbesondere an die zuvor erwähnten Dunkelfel-
der, die Bank- und Versicherungskunden, und
die, denen es gelingt, einigermaßen unbeschadet
wieder aus den Justizmaschen herauszuschlüp-
fen.

Ein sehr praktischer Weg zur Entkriminalisie-
rung könnte in der Schaffung von mehr Gleich-
heit in einem begünstigenden Sinne bestehen:
Die Mittel und Wege, die gegenwärtig die sozial
besser Gestellten vor Strafverfolgung schützen,
sollten verstärkt den sozial Benachteiligten zu-
gute kommen. Damit sind wir an einer Perspek-
tive angelangt, die alles andere als neu oder gar
revolutionär erscheint, die aber meines Erach-
tens für die Entkriminalisierungsdebatte wieder-
entdeckt werden muß. Eine gute Sozialpolitik
erweist sich so gesehen nicht nur als die beste
Kriminalpolitik, sondern zugleich auch als die
beste Entkriminalisierungspolitik!

Prof. Dr. Michael Walter lehrt Kriminologie
und Strafrecht an der Universität Köln und ist

Vorstand der Kriminologischen Forschungs-
stelle an der Universität Köln.
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